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* Laut Mitteilung der Eisenbahn - Direktion

bleibt der Personenverledr im unbesetzten Gebiet
»om 23 . ds . Mrs . ab bis aus weiteres gesperrt.
Eine Ausnahme mach ! jedoch der Verehr zwischen
Tronberg und Frankjurt am Main.

* Aufgeboten.  Adam Friede . Weigand
v«n hier und Maria Bippe » von Binklingen in
Baden . — Anton Schauer von Oberhöchstadt und
Katharina Werner geb . Meffert dahier . — Aichilekt
Wilhelm Ried von hier und Maria Konrad von
Aschaffenburg . — Bäckermeister Peter Mohr von
Hattersheim und Anna Maria Buchsbaum von
hier . — Overstadtasstftent August W >ederspahn und
Anna Katharina Buchsbaum von hier . — Schreiner
Jakob Kroch von Königslein und Krankenpflegerin
Katharina Kelkel srüher dahier.

* Die sianzös . Verwaltung macht nochmals
bekannt , daß es der Zivilbevölkerung verboten ist,
französisches Geld als Zahlung für von den Truppen
gelauste Waren anzunehmen . Zuwiderhandlunten
werden streng bestraft.

* Zum Bürgermeister von Niederreifenberg
wurde anstelle des dre Wiederwahl ablehnenden Herrn
Herr der Kaufmann Georg Sturm gewählt . — In
Oberreifenberg wurde der seitherige Bürgermeister
Theod . B S >mm , der abgrlrhnt hatte , trotzdem
«irdergkwähU und wird das Amt bi» zur Neu¬
regelung der Gemeindeordnung werter führen.

* Die Rechnungen betr . die französ Besatzung
find bi » 27 . d . Ms . einzureichen . (S . Bekanntm .)

* Alte Kartoffeln.  In den meisten
Kellern beginnen die Kartoffeln , besonder « gegen
Frühjahr hin , zu keimen  und entwickeln hierbei
ziemlich schnell eine giftige Substanz , da » Solanin;
bekanntlich gehören die Kartoffeln zu den gütigen
Solanum -, d . h. Nachtschallin -Gewächse » Solch»
ousgefeimtkn Kartoffel » weist n nach wissenschaftlichen
Untersuchungen einen fünffachen Gehalt an Solanin
auf wie normale , ohne Keime noch »inen dreifachen,
und selbst nach dem Schälen immer noch einen
etwa » ü einormalen . Der meiste Gisrstoff befindet
sich in den Keimen stlbst Vor dem Kochen der
Kartoffeln sind di , Keime auf das sorgfältigste zu
entfernen ; ungeschält sollen überhaupt gekeimte Kar»
toffel nicht gekocht werden . Von April bis Auaust
nimmt der Salaningehalt in den ulten Kartoffeln
auch dann noch zu wenn sie nicht keimen . Wir
effen im Sommer auch nicht mehr gern alte Kar¬
toffeln und sehnen uns nach neuen . Diese Abneigung
ist begründet in dem schachten Solaning . schmack
unv der schlechien Bekömmlichkeit . Die noch nicht
aurgertisten oder srühreisen seifigen , nicht zerplatzten
Kar off . ln sind auch schlecht bekömmlich ; ste ver-
daurn sich schwer und rufen »st Magenbeschweiden
hervor . Die an den Keimen sich oft bildenden
kleinen Kartöffelchen sind noch schädlicher als die
Keime . Aus Sparsamk -itsrücksichten dürfen solche
kleinen Knöllchen niemals zu den Speisen verwen¬
det werden ; selbst dem Lieh (Hühnern ), soll man
ste nicht reichen.

* Seit einigen Tagen ist von Mainz nach Pari»
über Straßburg «in Lustpostoerk .hr eingerichtet
worden . Ein Fl '«ger fährt jeden Morgen von
Mainz ab , nimmt dis 4000 Brie -f« mit und trifft
nachmittags in Paris ein . Die Briefe weroen
sogleich der Post übergeben und erreichen noch an
demselben Tage ihren Bestimmungsort.

Die offizielle Einladung zur Friedenskonferenz.
(Telegramm der Waffenftillftandskomm '-sston

in Spa vom 18 . April 1019 an Reichsminister
Erzberger .) General Rudant übersandle am 18-April
4 Uhr nachmittags folgende Note: Der Vorsitzende
des Eoncils und Kriegsminifter telegraphierte am
am 18 April 1919 was folgt : Wollen Eie bitte
folgende Mitteilung an die deursche Regierung
weirterreichen : l . Der Oberste Rat der Alliierten
und assoziierte « Mächte hat beschlossen, die mit
Vollmachten versehenen deutschen Delegierten für
den 25 . April , abends , nach Versailles einzuladen,
um dort von den von den alliierten und assozierten
Mächten festgesetzten Text der Friedensprälimarien
in Empmng zu nehmen . 2 Die deutsche Regierung
wird daher gebeten , dringend Zahl , Namen und
Eigenschaft der Delegierten anzugeben , welche sie
nach Versailles zu schicken beabsichtigt , ebenso Zahl,
Namen und Eigenschaften der Personen , welche sie
begleiten . Die deutsche Delegation soll strengstens
auf ihre Rolle brschränkt bleiben und nur Personen
umfassen , die für diese besondere Mission bestimmt
sind . gez . Nudant . — Der Neichsmiuifter des
Auswärtigen , Graf von Brockdorff -Rantzau , hat dem
Vertreter des Auswärtigen Amte « in der deutschen
WaffenftillftandLkommission in Spa in Beantwortung
der französischen Mitteilung »om 18. April folgende
Instruktion erteilt : Bitte , dortigen Vertreter Frank¬
reichs folgende Mitteilung zur Weitergabe an die
alliierten and assoziierten Mächte zu machen : Die
deutsche Regierung hat die Mitteilung des französischen
Ministerpräsidenten und Kriegsminister vom 18.
April erhalten Sie wird di « Herren Gesandten
von Haniel , L «gitarion »rat von Keller und Wirk !. .
Legitalionsrat Schmitt zum Abend des 25 . April
nach Verfaille , „ itfenden . Die Delegierten sind mit
den erforderlichen Vollmachten ausgestattet , den Text
des Entwurf «» der Frndinspiäliminarien entgegen»
zunehmen , den ste alsdann der deutschen Regierung
überbringen werden . Sie werden b,gleitet v »n
zwei Bureaubeamten , den Herren Walter Riimker
und Diätar Alfred Luders sowie von zw »i Kanzlei-
dienrrn der Herren Julius Schmidt und Nirdeck.

Die Lebensmittelversorgung.
Der amerikanische Lebenrmittelbampfrr „The

Lamb »" , der in Nordenham bereit » 1800 Tonnen
seiner Ladung gelöscht hat und hier im Hafen ver¬
täut ist, wird hier v«llständig gelöscht werden . Der
Dampfer , der Weizenmehl , Erbsen , kond«nfi -rt«
Milch , Speck und Schmalz geladen hatte , enthält
noch über 6000 Tonnen Lebensmittel . Für dielen
Dampfer , wie für alle später in Bremerhaven ein»
treffenden , ist die Löschardeit durchsdie Besonn «»heit
der A >b«iter »e>bände gewährleistet.

Am Mittwoch sind in Koblenz die ersten
Waggons nut amerikanischen Lebenrmitteln einge¬
troffen . Die amerikanische Behörde hat im Ein¬
vernehmen mit den Verbündeten folgend » Tages¬
rationen auf den Kopf der Bevölkerung ) nicht bl »ß
in Koblenz , sondern int ganzen von den amerikanischen
Truppen b,setzt,n (Bebtet ) festgesetzt: Mehl 320
©ramm , Fleisch oder Speck 80 Gramm , Kartoffeln
500 Gramm oder Reis 70 Gramm . Es gelten —
und zwar ebenfalls auf Anoldnung der amerikanischen
Behörde im Einoernehmeit mit den Verbündeten—
solgrndehöchstpreis . - Mehl 1.82 , Mk ., Speck 7 .80 Mk >,
Reis 1.55 Mk ., Büchsenmilch 2 .60 das Pfund.

Verordnung über dis Rückgabe der aus Belgien
und Frankreich entfernten Maschinen.

Das Reichsministerium veröffentlicht eine
Verordnung über die Rückgabe der aus Belgien
und Frankreich entsernten Maschinen . Auf Grund
des tz 1 des Gesetzes zur Durchführung der
Waffenstillstands -Bedingungen vom 6 März 1919
(Reichs -Gesetzblatt S . 286 / wird unter Abänderung
der Verordnung vom 1. Februar 1919 folgende»
verordnet : § 1. Sämtliche Maschinen , Maschinen¬
teile . industttelle oder landwirtschaftliche Betriebr-
geräte , Zubehörteile jeder Art , sowie allgemein in¬
dustrielle oder landwirtschaftliche Gegenstände jeder
Art , die aus den von den deutschen Truppen besetzt
gewesenen Gebieten Belgiens und Frankreichs von
deutschen militärischen oder Zivilbehörden oder von
einzelnen deutschen Privatpersonen aus irgendeinem
Grunde entfernt worden sind, werden beschlagnahmt.
Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß dieVor-
nahme von Veränderungen an den von ihr be¬
rührten Gegenständen , auch von Ortsveränderungen,
verboten ist und rechtrgeschäftliche Verfügungen über
sie verboten und nichtig sind Den rechtsgeschäfl-
lichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich, die
im Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvoll¬
ziehung erfolgen . Die Beschlagnahme endet mit
dem freihändigen Eigemumserwerbe durch das
Reich , m >t der Enteignung oder mit der Freigabe.

8 2 . Wer mit Beginn des 31 . Januar 1919 Eigen¬
tümer , Besitzer oder Gewahrsaminhaber der im § 1
bezeichneten Gegenstände war , desgleichen wer zu
irgend einer Zeit Eigentümer , Besitzer oder Gewahr¬
saminhaber dieser Gegenstände gewesen ist und ste
zerstört oder ins Ausland geb , acht hat , ist verpflich.
tet , hiervon unverzüglich bei der Reichsentschädig-
ungskommisston , Moschinenabttzilungin Berlin W .10,
Biktonastraße 34 , unter Bezeichnung der Eigentums«
Verhältnisse Anzeige zu erstatten. Ob die Gegen¬
ständ « sich in Deutschland oder im Auslande be¬
finden . _ macht keinen Unterschied . Gegenstände,
deren Eigentums -, Besitz- oder Gewahrsamsverhält»
Nisse sich seit dem 31 . Januar 1919 verändert haben,
müssen außerdem durch den neuen Eigentümer , Be¬
sitzer oder Gewahrsaminhaber angemeldel werden.
Wer einen Gegenstand bereits aus Grund der Ver¬
ordnung vom 1. Februar 1919 (Reichsgesetzblatl
S . (43 , >99 ) angemeldet hat , ist zur erneuten An¬
meldung dieses Gegenstandes nicht verpflichtet . Die
Reichsentschädigungskommiision erläßt nähere Be¬
stimmungen über Art und Inhalt der Anmeldungen.

§ 3 . Die Eigentümer , Befltzer und Gewahr-Saminhaber der im§1bezeichneten Gegenständ«Inb verpflichtet , sie aufzubewahlen und pfleglich zu
behandeln , sowie alles zu unterlassen , war eine
Verringerung ihrer Gebrauchswertes zur Folge
haben könnte . Der Reichsschatzminister oder di« v»n
ihm bezeichnete Stelle kann die Benutzung der
Gegenstände verbieten.

§ 4 . Jedermann ist verpflichtet , auf Verlangen
des Re/chsschatzminifters oder der v,nihm bezeichneten
Stelle Auskunst über die im § 1 bezeichneten Gegen¬
stände zu geben , inrbesondere sind »us Verlangen
auch diejenigen Personen zur Auskunft verpflichter,
welche an «inem im Ausland ansässigen Unternehmen
beteiligt sind , bei d . m sich meldepflichtige Gegen¬
stände befinden . Die Auskunft kann durch öffentliche
Bekanntmachung oder durch Anfrage bei den einzelnen
zur Auskunft Verpflichteten gefordert werden.



§ 5. Die nach § 4 zuständigen Stellen und
die von ihnen Beauftragten stnd befugt, zur Er¬
mittlung richtiger Angaben die Geschäftsbriefe, Ge¬
schäftsbücher uud sonstigen Urkunden einzusehen,
sowie Räume zu besichtigen und zu untersuchen, in
denen Gegenstände oder Urkunden sich befinden oder
zu vermuten sind, über welche Auskunft verlangt wird.

8 6. Die von den zuständigen Stellen Be¬
auftragten sind, vorbehaltlick der dienstlichen Bericht¬
erstattung und der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten,
verpflichtet, über die Einrichtungen und Geschäfts-
oerhältnisf», die durch ihre Tätigkeit zu ihrer Kenntnis
kommen, Verschwiegenheit zu beobachten und sich
der Mitteilung oder Verwertung der Geschäfts- oder
Betriebsgeheimnissezu enthalten.

Das Ergebnis der Auskünfte oder Ermittelungen
darf nicht zu steuerlichen Zwecken verwendet werden.

§ 7. Der Reichsfchatzminifter oder die von ihm
bezeichnet« Stelle wird ermächtigt, die im § 1 be¬
bezeichneten Gegenstände, falls sie dem Reiche nicht
auf Verlangen freiwillig gegen Bezahlung zu Eigen¬
tum überlassen weiden, für das Reich zu enteignen.
Die Anordnung kann durch Mitteilung an den Be¬
sitzer oder durch öffentliche Bekanntmachnng erfolgen;
im elfteren Falle geht das Eigentum über, sobald
die Anordnung dem Besitzer zugeht, im letzteren
Falle mit dem Ablauf des Tages nach Ausgabe
des amtlichen Blattes , in welchem di» Anordnung
amtlich veröffentlicht wird

Der Besitzer ist v»rpflichtet, die enteigneten
Gegenstände herauszugeben, insbesondere sie nach
Maßgabe näherer Vorschriften de» Reichsschatz¬
ministers oder der von ihm bezeichneten Stelle zu
überbringen oder zu versenden.

Dem Eigentümer ist unter Berücksichtigung
seiner Gestehungskostenein angemessener Ueber-
nahmepreis zu zahlen. Kommt eine Einigung über
den Preis nicht zustande, so wird der Uebernahme-
preis von dem Reichsfchiedsgerichte für Kriegs¬
wirtschaft endgültig festgesetzt.

§ 8. Die Vorschriften der Verordnung über
die Einwirkung kriegswirtschaftlicherMaßnahmen
auf Reallasten, Hypotheken, Grundschulden und
Rentenschulden vom 11. April 1918 ( Reichsgesetz¬
blatt S . 138) gelten entsprechend, ohne Rücksicht
darauf, ob das Unternehmen, aus dem die Gegen¬
stände entfernt werden, eingesteat wird oder nicht.

Mit Gefängnis von einer Woche bis zu einem
Jahre und mit Geldstrafe von eintausend bis zu
hunderttauseud Mark wird bestraft:
1. wer vorsätzlich den Verboten des § 1 Satz 2 oder

der Verpflichtung des § 7 Abs. 2 zuwiderhandelt;
2. wer die ihm nach§ 2 obliegenden Anmeldungen

vorsätzlich oder fahrlässig nicht oder nicht innerhalb
der vorgeschriebenen Frist oder wer die gleichen
Anmeldungen wissentlich unrichtig oder unvoll¬
ständig macht;

3. wer vorsätzlich den Vorschriften des § 3 Satz 1

oder einem nach § 3 Satz 2 erlassenen Verbote
zuwiderhandelt; dies gilt insbesondere für die
vorsetzliche Beschädigung oder Zerstörung der im
8 1 bezeichneten Gegenstände;

4. wer die von ihm auf Grund des 8 4 geforderte
Auskunft vorsätzlich oder fahrlässig nicht oder
nicht innerhalb der ihm bestimmten Frist oder
wer die Auskunft wissentlich unrichtig oder un¬
vollständig gibt;

8. wer der Vorschrift des 8 5 zuwider vorsätzlich
die Einsicht in seine Geschäftsbriefe, Geschäfts¬
bücher oder sonstigen Urkunden odert ieBefichtigung
oder Untersuchung seiner Räume verweigert.

Gegenstände, auf die sich die strafbare Handluug
bezieht, sind, sofern sie dem Tärer oder einem Teil¬
nehmer gehören, für das Reich einzuziehen. Ist
die Einziehung hiernach nicht statthaft oder ist' sie
nicht ausführbar , so kann auf Weriersatz erkannt
werden. 842 des Strafgesetzbuches findet Anwendung.

8 9. Mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mk.
wird bestraft:
1. wer den Vorschriften des § 1 Satz 2, des 8 3

Satz 1, des 8 7 Abs. 2 oder einem nach8 3 Satz 2
erlassenen Verbote fahrlässig zuwiderhandelt;

2. wer die ihm nach 82 oder nach § 4 obliegenden
Anmeldungen oder Auskünfte unrichtig oder
unvollständig erstattet.

Gegenstände, auf die sich die strafbare Hand¬
lung bezieht, können, sofern sie dem Täter oder
einem Teilnehmer gehören, für das Reich eingezogen
werden. 8 42 des Strafgesetzbuches findet Anwendung.

8 10. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre
und mit Geldstrafe bis zu fünfzehntausendMark
oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer
den Vorschriften des 8 6 zuwider Verschwiegenheit
nicht beobachtet oder der Mitteilung oder Verwertung
von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen sich
nicht enthält.

Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein.
8 11. Diese Verordnung tritt mit dem Tage

der Verkündung in Kraft.
Weimar, den 25. März 1919
Das Reichsmini st erium.  Scheidemann.

Sämtliche Nachtausweise
(Sauf -Conduits), welche nicht den Stempel des
jetzigen Etappenkommandanten tragen, sind ungültig
und daher zwecks Erneuerung auf dem Paßbureau
abzugeben. _

Es ist vorgekommen, daß Einwohner Briefe
nach Frankreich geschrieben haben und diese Brief«
zur Beförderung in die militärischen Briefkasten
gesteckt haben.

Dies Verfahren ist strengstens verboten, da
1.) keine Brief» nach Frankreich geschrieben« er¬

den dürfen, sondern nur Karten, und
2.) die Beförderung nur durch deutsch« Post zu

erfolgen hat

Zuwiderhandlungen werden streng bestraft
und sollte der Absender nicht ermittelt werden
können, so wird die Stadt dafür haftbar gemachtwerden.

Hm Samstag
den 26. April,  vormittags von 8 Uhr, findet
in allen Metzqergeschäften, die

fiPliltigiiDP auf OiP«PiWlPWMP
für die Zeit vom 20. April bis 26. April statt.

Es gelten die Bestimmungen:
1. Die auf den Kopf entfallende Menge wird

in den Verkaufslokalen bekannt gegeben werden.
2 Haushaltungen von 3 perlenen und

mehr find neben dem Bezüge von Ffeifch
auf einen Ceii der Ffeifdikarfe zur Entnahme
von  Wurff verpflichtet.

3. Die Preise sind: für ein Pfund Ochsenfleisch
2,20 Mark, ein Pfund Kalbfleisch2.— Mark.

Die Ausgabezeiten sind pünktlich einzuhalten.
Einwickelpapier ist mitzubringen.

4. Ausgabezeiten stnd:
Von 8—9 Uhr:

Doppes-, Eichenstraße, Feldbergweg, Frankfurterstr.,
Fciedensweg, Garten-, Schloßstruße, Schönberger-
feld, Schreyer-, Stein -, Synagogenftr ., Talstraße,
Talweg, Tanzhausstraße.

Von 9—10 Uhr:
Königsteiner, Krankenhausstr., Kronthal, Kronthaler-
Lindenstruth-, Mammolshainerweg, Mauerftraße,
Minnholzweg, Neuerbergweg, Obere Höllgasse,
Oberhöchstädterlandst., Pferdsstraße, Römerberg,
Rumpfstaße, Schafhos, Scheibenbuschw., Schillerstr.
Schirnstraße, Adler-, Allkönig-, Bahnhof , Bleich-
Burgerstr.; Burgweg.

Von 10—11 Uhr:
Untere Höllgasse, Unt. Talerfeldweg, Viktoriastraße.
Vogelgesanggasse, Wilh. Bonnstraße, Graben-, Gr,
Hinterftr. Güterbahnhof, Hain-, Hartmutstraße,
Hauptstraße, Heinrich Winterstraße, Höhen-, Jamin -,
Katharinen-, Kl. Hinterstr., Kl. Römerberg.

Tronberg, s6. April fglg.
Der Magistrat . MüllerMittler.

Betr Lieferungen bezw . Leistungen Jeder Hrt
für die französische Besatzung.

Personen , die solche Ansprüche mit Ausnahme von
Quartierentschävigungen haben , ersuchen wir , uns diese bi»
längstens 27. ds . Mts . au > Zimmer 4 des Bürgermeister¬
amtes , möglichst unter Beifügung eines Anforderungs-
(Requisitionsscheines ) und ihrer Rechnung in doppelter Aus-
fertiaung , einzureichen. Die eine Rechnung ist mit dem
Vermerk „1. Ausfertigung " dis andere mit dem üermerk
„2. Alisfertigung " zu versehen. In künftigen Fällen empfiehlt
es sich, uns die erforderlichen Unterlagen zur Geltendmachung
der Ersatzansprüche bei der Lieferung bzw. gleich nach Fertig¬
stellung der Arbeiten,sonst aber am nächsten Tage einzureichen.

Eronberg , den 25. Februar 1919.
_ Der Magistrat . Müller-Mittler . Zj

Minny Kothg
4

Dr. med . Hlbert Weber

zeigen ihre Verlobung an.

Cronberß i. Ts.

- Äpril 1919.

Giessen

mmmmnm.
»ff “ Freitag ~M|

den 25. April, 10 Uhr vormittags
foilen im Auftrag der Witwe Jakob Becker im

Kaiserbof in Scbönberg
ein« Hnzahl Möbel, wie: Schränke, Bett-

hellen ufw. verweigert werden.
Schönberg, den 24.Mpril 1919.

Der Ortsgericbtsvorsteber:
Ko pp.

Gurken, Spinat
Radieschen, Karotten

— Salat—
Gemiisehandlg Westenberger
_ Doppes straße._

Kinderschreibpult,
Grtz. 2tür Aktenschrank,
Drehbanku.Schulbücher

zu verkaufen.
Bah a hofstrsssp 4-.

JSäbmascbinen-
Reparaturen

all. L»t werd. «utgegeng-nsvm.
llenrich■

Tronbera, Poppe,straß, 10.
Bersch

Volksschulbücher
ju verkaufen.

Burger straße 21.

eren!

II
S lebensl. jung»gebild.

Damen  aus besser.
Kreis, wünsch, m. edelges.

Herren
bekannt zu werden.

Ausführl . Off., Diskreti«n
zuges, a» die Geschästsst.
ds . Bl . unter E . U. 12
mit Beifügung d. Bild,
bei Nichtgef. Bild zurück.

Wir sind Aufkäufer von täglich

300 Zentner Erdbeeren
und zwar für die ganze
Die Erdbeerzüchter wollen sich schlüssig werden,
zu welchem Preise sie die Gesamternte abgeben
und werden wir dann nach Bekanntgabe des

Preises zum Abschluß schreiten.

Selbstverständlich werden von uns au? in erster
Linie die Bestellungen der hiesigen Anwohner

"  ausgeführt.

itz Eichenaueru. F. Dielst.

771er gibt einem schwer
^**kranken ITlann täglich
'/*üifer Ziegenmilch ab?

Talftr. 4.

evtl, mehrere nebeneinander liegende

zv  kaufen gesucht.
1

Rudolf Möller, eronberg.
Angebote an
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